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zu dcr den Morgen darauf erfolgten Unordnung
beygetragen, da der größte Theil der vereinten Lnwven
dadurch übernommen worden, nur allein die auf dem

Barschwang und z» Dorneck gestandenen Truppen
ausgenommen, welche davon der Entfernung halber
tcinc Nachricht hatten, und eben dcSwcgeir auch

ihrer Bestimmung mit Ehre Genüge gethan.

Beobachtungen.

General Altermatt glaubt, um sich vor allem

Vorwürfe zu sichern Namentlich vor ienem der Vcr-
räthcrcy, womit ihn der Schaffhauser Zeitungsschreiber

zu belegen sich erfrechet diesem Bericht aunoch das

Resumiuat der Vorstellungen beyfügen zu müssen,
welche er dxui Stande Solothurn über die Uuzuläng.
lichteit ihrer Kräfte zu Führung eines defensiven

Krieges wider die französische Republik, gemacht hat,
V>n sie dcr Unhcile zu entheben, welche Wir nun
gemeinsam erfahren haben.

Eben diese Grunde vermochten diese» General
bey seiner Berufung uachcr Gvlotburu den rzten
letzten Christmouat in tcm ersten Artikel seiner

provisorischen Vertheilungs Anstalten die am asten
gleichen MonatS vom Kriegs-Comite antgeheisscn worden

die Nothwcudialeit einer Unterhandln»,) zu Be»-
drhaltung des Friedens und eines guten Einverständnisses

mit dcr französischen Republik vvrzustellcn.

Auf die hicvvn au hiesigen Stand gemachte Mit-
theilung, solle derselbe seine Wachsamkeit verdoppelt

l^gbeu um durch Unterhandlung diese zwey G<ge»->

fäude zu erreichen.



Im nämlichen Verthcitigungs Plan erklärte si-
hiesige Regierung jener von Bern ihre Militairische
Stärke, und foderte diese auf, Ihr ebenfalls anzu-
zeigen, mit wie viel Truppen Sie im Fall des Alt-
griffes hiesigem Stande zu Hilft eiln, konnte. Mo-
rauf der Stand Bern dein Mistigen lanr Dekret vom
5ten leytvcrflossnen Jänners i-ooo Mann mit der
dazu nöthigen Artillerie, Kriegs Munition und
Muudvorrath ancrboth nebst Vcrhcissung, noch über-
Vieß denselben mir allen seinen Kräften zu unterstützen.

Dieser Vertrag ward den izten Jänner durch estr

zweytes Dekret vom Kriegerath von Bern bekräftiget,
welches Herr Tscharner dcm hiesigen Kriegs -Commis
eigenhändig überreichet hat.

Man war zugleich, obwohl nur mündlich,
übereingekommen daß in, Fall die Franzosen das Solp-
thnrncr Gebieth von Grcnchcn her überfallen sollten,
die Berner Truppen dann von Buren und Nidan
aus Offensive agircn würden, um eine Diversion zrr
verursachen. — Dies« Communication wurde nun
aber durch den bernerischen General vom itcu zum
aten März gehoben.

General Alrermatt darf daher zuversichtlich von den
Militär-und Civil - Stellen erwarten, daß kbin
dieselben auf sein biederes Verhalten, und zur Rettung
seines Vaterlandes getroffenen wohlüberlegten Anstalten
die verdiente Gerechtigkeit werden wicderfahren lassen,

Aie Fortsetzung folgt.
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